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Hinweis
Diese Publikation wird im Rahmen der Öffentlichkeits arbeit 
vom Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Klimaschutz kostenlos  herausgegeben. Sie ist 
nicht zum Verkauf bestimmt und darf nicht zur Wahlwerbung 
 politischer Parteien oder Gruppen eingesetzt  werden.

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf 
der Grundlage des vom Sächsischen Landtag  beschlossenen 
Haushaltes.

Anforderungen an die Aufbewahrung 

 Die Anforderungen an die Aufbewahrung pyrotechnischer 
Gegenstände in kleinen Mengen sind in der Sprengstoff-
Lagerrichtlinie SprengLR 410 festgelegt. Die Regelungen 
gelten somit auch für Feuerwerkskörper der Kategorien 
F1 und F2. 

 Insbesondere gilt, pyrotechnische Gegenstände dürfen 
nur in geeigneten Räumen aufbewahrt werden, die all-
seitig umschlossen sind. Ungeeignet sind z. B. Gänge, 
Flure, Heizräume, Heizöllagerräume, Kleiderablagen und 
Toiletten sowie Räume, die dem dauernden Aufenthalt 
von Personen dienen (ausgenommen Verkaufsräume). 

Erforderliche Maßnahmen:

 Unbefugte Entnahme von pyrotechnischen Gegenständen 
und gefährliche Einwirkungen von außen (z. B. durch 
glimmende Zigaretten) sind zu verhindern. 

 Die pyrotechnischen Gegenstände dürfen nur in Versand-
packungen oder in der kleinsten Verpackungseinheit auf-
bewahrt werden. Bei angebrochenen Verpackungen sind 
Maßnahmen zu treffen, dass der Inhalt nicht beeinträch-
tigt wird und die pyrotechnischen Gegenstände nicht 
nach außen gelangen können (z. B. angebrochene Verpa-
ckungen wieder verschließen, ggf. Entfernung aus dem 
Verkaufsbereich). 

 Die Aufbewahrungsräume müssen so beschaffen sein, 
dass keine Brandgefahr entsteht. Offene Flammen, Feuer, 
offene Zündquellen oder Rauchen sind verboten. Im Ge-
fahrfall sind den Personen, die zur Gefahrenabwehr ein-
greifen (z. B. Feuerwehr), die Aufbewahrungsorte be-
kanntzugeben. 

 Pyrotechnische Gegenstände dürfen nicht mit Druckgas-
verpackungen (z. B. Spraydosen) zusammengelagert wer-
den. In unmittelbarer Nähe dürfen keine leicht entzünd-
lichen oder brennbaren Stoffe gelagert werden. Sie sind 
so aufzubewahren, dass deren Temperatur 75 °C nicht 
überschreiten kann (z. B. nicht in unmittelbarer Nähe von 
Heizkörpern). 

 Getrenntlagerung liegt vor, wenn in verschiedenen La-
gerbereichen desselben Lagerabschnitts durch ausrei-
chende Abstände oder Barrieren (z. B. Wände oder 
Schränke aus nicht brennbarem Material) eine Abtren-
nung erfolgt oder wenn die Lagerung in getrennten Räu-
men stattfindet. Wände und Decken unbewohnter Ne-
bengebäude und Lagerräume sowie deren tragende 
Bauteile müssen mindestens schwer entflammbar sein. 

 Personen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr dürfen py-
rotechnische Gegenstände der Kategorie F2 nicht auf-
bewahren. 

 Solange der Händler einen pyrotechnischen Gegenstand 
aufbewahrt, muss er gewährleisten, dass die Lagerungs-
bedingungen den pyrotechnischen Gegenstand nicht 
beeinträchtigen.

 

Was bei der Anlieferung bzw. Rücksendung 
gefahrgutrechtlich zu beachten ist:

Bei der Beförderung von Feuerwerkskörpern der Kategorien 
F1 und F2 sind die Beförderungsvorschriften des Gefahrgut-
rechtes zu beachten (ADR-Vorschriften).
Bei diesen Beförderungen handelt es sich um Gefahrgüter 
der Klasse 1 (explosive Stoffe). In der Regel besteht nachfol-
gende Klassifizierung nach Gefahrgutrecht: 

UN-Nr. Unterklasse
Verträglich- Muster 

keitsgruppe Gefahrzettel

0336 1.4* G**

0337 1.4* S***

Pflichten für die Einhaltung der Beförderungsvorschriften 
sind u. a. dem Empfänger, Entlader, Absender bzw.  Auftrag-
geber des Absenders, Verpacker, Verlader, Fahrzeugführer 
und Beförderer zugewiesen. Feuerwerkskörper der Katego-
rien F1 und F2 dürfen nur in geeigneten, nach Gefahrgut-
recht zugelassenen und unbeschädigten Verpackungen 
(Außenverpackung inkl. stabiler Innenverpackung bzw. Ori-
ginalverpackung des Herstellers) transportiert werden, die 
mindestens den Anforderungen der Verpackungsgruppe II 
(Kennzeichnung Y) genügen. Es dürfen nur unbeschädigte 
Verpackungen be- und entladen werden. Während der La-
dearbeiten ist das Rauchen (auch elektronischer Zigaretten) 
verboten.

Die Kennzeichnung der Verpackungen besteht mindestens 
aus: 

 UN-Nummer und der offiziellen Benennung des pyrotech-
nischen Gegenstandes (z. B. UN 0336 Feuerwerkskörper) 

 Nummer der Bauartzulassung 
 (z. B. 4G/Y30/S/08/D/BAM 5514-SCA-MA)
 Gefahrzettel für die Klasse 1 (100 mm x 100 mm) mit 

Eintragung der Unterklasse (1.4) und der Verträglichkeits-
gruppe („G“ oder „S“). Bei Zusammenpackung ist nur die 
höhere Verträglichkeitsgruppe auszuweisen.

Hinweis: 
Die Gefahrzettel müssen an der Lieferung allseitig gut sicht-
bar sein.

Alle Personen, die die o. g. Aufgaben ausführen, müssen 
vor Beginn dieser Tätigkeiten ausreichend unterwiesen 
sein. Wer als Verantwortlicher für diese Tätigkeiten ein-
gesetzt wird, muss dafür nachweislich beauftragt wor-
den sein. 

Ausführlichere Hinweise zur Beförderung sind im Leitfaden 
des Bundesverbandes Spedition und Logistik e. V. (DSLV) 
„Beförderung von Feuerwerkskörpern auf der Straße“ zu 
finden. 

Auskunft 

Die Überwachung über die Ausführung der Bestimmungen 
des Sprengstoffrechts beim Umgang und Verkehr mit 
Feuerwerks körpern der Kategorien F1 und F2 obliegen im 
Freistaat Sachsen der Landesdirektion Sachsen, Abteilung 
Arbeitsschutz und Marktüberwachung. Die Aufsichtsbeam-
ten können die Verkaufs- und Aufbewahrungsräume besich-
tigen und die Einhaltung der Vorschriften überwachen. Sie 
können im Einzelfall Maßnahmen zum Schutz der Beschäf-
tigten, Dritter und zum Schutz von Sachgütern anordnen.

Kontaktdaten der zuständigen Behörde

Landesdirektion Sachsen - Abteilung 5 - 
Arbeitsschutz und Marktüberwachung 

 Postanschrift: 09105 Chemnitz
 E-Mail: arbeitsschutz@lds.sachsen.de
 Internet: www.lds.sachsen.de 

 Besucheranschriften: 
 Dienststelle Dresden 
 Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden 
 Tel.:  0351 825-0 
 Fax: 0351 825-9999 

 Dienststelle Chemnitz 
 Brückenstraße 10, 09111 Chemnitz
 Tel.: 0371 4599-0 
 Fax: 0371 4599-409 

 Dienststelle Leipzig 
 Braustraße 2, 04107 Leipzig 
 Tel.: 0341 977-0 
 Fax: 0341 977-1199

Die UN-Nummer und Klasse eines Gefahrstoffes geben an, welche Art von 
Gefahrgut es ist. Die Klasse bestimmt dabei, welche Vorschriften für Ver-
packung, Kennzeichnung und Transport gelten. 
*  Stoffe und Gegenstände, mit geringer Explosionsgefahr – Auswirkung 

bleiben auf das Versandstück beschränkt. 
**  Gegenstand mit pyrotechnischem Stoff 
***  Gegenstand, der so verpackt ist, dass jede durch nicht beabsichtigte 

Reaktion auftretende Wirkung auf das Versandstück beschränkt bleibt
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Allgemeine Hinweise 

Feuerwerkskörper sind pyrotechnische Gegenstände für Un-
terhaltungszwecke, die explosionsgefährliche Stoffe enthal-
ten. Zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden wer-
den deshalb der Umgang und der Verkehr mit diesen 
pyrotechnischen Gegenständen (z. B. Bereitstellen auf dem 
Markt, Überlassen, Lagern, Verwenden) durch das Spreng-
stoffrecht geregelt. In diesem Faltblatt wird auf Feuerwerks-
körper der Kategorien F1 und F2 näher eingegangen. 

Kategorie F1: 
Feuerwerkskörper, von denen eine sehr geringe Gefahr aus-
geht, die einen vernachlässigbaren Lärmpegel besitzen und 
zur Verwendung in geschlossenen Bereichen bzw. in Wohn-
gebäuden vorgesehen sind (Kleinstfeuerwerk). 

Kategorie F2: 
Feuerwerkskörper, von denen eine geringe Gefahr ausgeht, 
die einen geringen Lärmpegel besitzen und zur Verwendung 
in abgegrenzten Bereichen im Freien vorgesehen sind (Klein-
feuerwerk). 

Dieses Merkblatt enthält Informationen zu den nachfol-
genden Bestimmungen in den jeweils derzeit gültigen 
Fassungen: 

 Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe 
 (Sprengstoffgesetz – SprengG) 
 Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) 
 Zweite Verordnung zum Sprengstoffgesetz (2. SprengV) 
 Sprengstofflager-Richtlinie

 SprengLR 410 – „Richtlinie Aufbewahrung kleiner Mengen“
 Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter 

 (Gefahrgutbeförderungsgesetz – GGBefG) 
 Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschrei-

tende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit 
Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgut-
verordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt –
GGVSEB) 

 Sächsische Arbeitsschutzzuständigkeitsverordnung 
 (SächsArbSchZuVO)

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.arbeits-
schutz.sachsen.de  „Themen von A–Z“  „Explosions-
gefährliche Stoffe“ bzw. unter folgendem QR-Code: 

Voraussetzungen für den Verkauf von  
Feuerwerkskörpern der Kategorien F1 und F2 

Wer darf verkaufen? 
Der beabsichtigte Verkauf von Feuerwerkskörpern der Kate-
gorien F1 und F2 ist der Landesdirektion Sachsen, Abteilung 
Arbeitsschutz und Marktüberwachung, zeitnah, aber min-
destens 14 Tage vor Aufnahme der Tätigkeit anzuzeigen. 

In dieser Anzeige (Anzeigeverfahren auf 
dem Serviceportal von Amt 24, QR-Code) 
sind der Inhaber bzw. die mit der Leitung 
der Verkaufseinrichtung beauftragte Per-
son (z. B. Verkaufsstellenleiter oder Leiter 
von unselbstständigen Niederlassungen) 

zu benennen. Als Leiter gilt, wer über die er forderlichen Ent-
scheidungs- und Weisungsbefugnisse in der Verkaufsein-
richtung verfügt. Weitere im Verkauf eingesetzte Beschäf-
tigte müssen gegenüber der zuständigen Behörde nicht 
angezeigt werden. Die Beschäftigten in der Verkaufsein-
richtung müssen jedoch über die sprengstoffrechtlichen 
Vorschriften zur Aufbewahrung und zum Überlassen von 
Feuerwerkskörpern der Kategor ien F1 und F2 sowie die ein-
schlägigen Sicherheitseinrichtungen nachweislich unterwie-
sen sein. Während des Verkaufes muss eine ausreichende 
Anzahl von Beschäftigten in der Verkaufseinrichtung anwe-
send sein, um den sicheren Verkauf zu gewährleisten. 

Hinweis: 
Für behördliche Kontrollen sind in der jeweiligen Verkaufs-
einrichtung eine Kopie der aktuellen Anzeige sowie akten-
kundige Nachweise über die Unterweisung der Beschäftigten 
bereitzuhalten. 

Wenn jährlich wiederkehrend Feuerwerkskörper der Katego-
rien F1 und F2 verkauft werden, reicht eine einmalige Anzei-
ge. Eine erneute Anzeige wird nur dann erforderlich, wenn 
sich gegenüber der Erstanzeige Veränderungen ergeben 
haben (z. B. Änderung der Anschrift, Wechsel des Inhabers 
bzw. der mit der Leitung beauftragten Person oder Einstel-
lung des Verkaufs).
 

Was darf verkauft werden? 
Es dürfen nur Feuerwerkskörper der Kategorien F1 und F2 
verkauft werden, für die ein Konformitätsnachweis erbracht 
wurde und die mit einer CE-Kennzeichnung sowie einer 
Kennnummer der benannten Stelle versehen sind. 
Der Hersteller oder Einführer muss jedem Feuerwerkskörper 
eine Gebrauchsanleitung sowie Sicherheitsinformationen in 
deutscher Sprache beifügen. Soweit sich die Gebrauchs-
anleitung auf den einzelnen Feuerwerkskörpern nicht an-
bringen lässt, genügt die Anbringung auf der kleinsten Ver-
packungseinheit. Unter „kleinster Verpackungseinheit“ 
versteht man die kleinste Ursprungsverpackung des Herstel-
lers, die durch Art und Form die pyrotechnischen Gegen-
stände gegen unbeabsichtigte Zündung sichert. Enthält eine 
kleinste Verpackungseinheit verschiedene pyrotechnische 
Gegenstände, so muss ersichtlich sein, welche Gebrauchs-
anweisung für welchen Gegenstand gilt. 

Soweit die vorgeschriebene Gebrauchsanleitung und die Si-
cherheitsinformationen nicht auf dem einzelnen Feuerwerks-
körper angebracht sind, dürfen dem Verbraucher die 
pyrotechni schen Gegenstände nur in der kleinsten Verpa-
ckungseinheit oder in größeren Einheiten, die mehrere kleins-
te Verpackungseinheiten enthalten, die mit der vorgeschrie-
benen Gebrauchsanleitung versehen sind, überlassen werden. 

Bevor ein Händler einen pyrotechnischen Gegenstand auf 
dem Markt bereitstellt, hat er zu prüfen, ob die CE-Kenn-
zeichnung vorhanden ist und die Gebrauchsanleitung sowie 
die Sicherheits informationen in deutscher Sprache beigefügt 
sind. Die Beschriftung, Gefahrenpiktogramme, Gefahren- 
und Sicherheitshinweise sowie die Angabe der Nettoexplo-
sivstoffmasse (NEM) müssen erkennbar sein. 

Hinweis: 
Pyrotechnische Gegenstände mit alter Bezeichnung „Klas-
se I“ oder „Klasse II“ dürfen nicht mehr verbracht, vertrieben, 
anderen überlassen oder verwendet werden.

Beachte: 
Einige wenige Feuerwerkskörper der Kategorie F2 (z. B. Knall-
körper und Knallkörperbatterien mit Blitzknallsatz, Raketen 
mit mehr als 20 g NEM, Schwärmer oder Artikel mit Pfeif-
satz) dürfen gemäß § 20 Abs. 4 1. SprengV nur an Erlaubnis- 
oder Befähigungsscheininhaber abgegeben werden.

Wann darf verkauft werden? 
Feuerwerkskörper der Kategorie F1 können während des 
ganzen Jahres verkauft werden. Feuerwerkskörper der Kate-
gorie F2 dürfen nur vom 29. bis 31. Dezember des jeweiligen 
Jahres angeboten und dem Verbraucher überlassen werden. 
Ist einer der genannten Tage ein Sonntag, ist ein Verkauf 
bereits ab 28. Dezember des jeweiligen Jahres zulässig. 

Außerhalb dieses Zeitraums dürfen Feuerwerkskörper der 
Kategorie F2 an Privatpersonen nur mit Ausnahmegenehmi-
gung der zuständigen Ordnungsbehörde abgegeben werden.

An wen darf verkauft werden? 
Feuerwerkskörper der Kategorie F1 dürfen nur an Personen 
abgegeben werden, die das 12. Lebensjahr vollendet haben 
(z. B. Kontrolle des Schülerausweises). 
Feuerwerkskörper der Kategorie F2 dürfen nur an Personen 
abgegeben werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

Auch mit Einwilligung der Eltern ist die Abgabe an unter 
18-Jährige unzulässig.

Wo darf verkauft werden? 
Feuerwerkskörper der Kategorie F1 dürfen außerhalb von 
Verkaufsräumen verkauft werden. 
Feuerwerkskörper der Kategorie F2 dürfen nur innerhalb von 
Verkaufsräumen angeboten werden. Der Verkauf ohne Auf-
sicht in Selbstbedienung ist unzulässig. Feuerwerkskörper 
der Kategorie F2 dürfen nicht im Reisegewerbe und auf Ver-
anstaltungen, Wochenmärkten, Jahrmärkten etc. verkauft 
werden.
Es sind die nachfolgend genannten „Anforderungen an die 
Aufbewahrung“ zu beachten.

Was darf wo ausgestellt werden? 
In Verkaufsräumen dürfen pyrotechnische Gegenstände 
grundsätzlich nur in geschlossenen Schaukästen ausgestellt 
werden. Das Ausstellen pyrotechnischer Gegenstände ist 
auch in Schaufenstern und außerhalb von geschlossenen 
Schaukästen gestattet, wenn die pyrotechnischen Gegen-
stände eine besondere, von der Bundesanstalt für Ma-
terialforschung und -prüfung (BAM) als un bedenklich be-
scheinigte Verpackung gemäß § 21 Abs. 4 der 1. SprengV 
haben. Die Verpackung muss mit einer entsprechenden 
Unbedenklichkeitsbescheinigung für das Zurschaustellen 
gekennzeichnet sein (z. B. BAM-Prüfzeichen 2339/06-VWK). 

Die Nummern für die Unbedenklichkeitsbescheinigungen 
sind auf der Webseite der BAM zu finden (QR-Code). 

Attrappen können in Schaufenstern und außerhalb von 
Schaukästen gezeigt werden.

Aufbewahrung 
Die Aufbewahrung kleiner Mengen von Feuerwerkskörpern 
der Kategorien F1 und F2 bedarf keiner Lagergenehmigung 
nach § 17 SprengG. 

Für sogenannte kleine Mengen gelten folgende Mengen-
grenzen 
(gemäß Anlage 6 des Anhangs zu § 2 der 2. SprengV): 

Gewerblicher Bereich Feuerwerkskörper 
Art des Objektes bzw. Gebäudes der Kat. 

Arbeits- oder Verkaufsraum 70 kg 
Nettoexplosivstoff-
masse (NEM)

Gebäude mit Lagerraum 100 kg 
Wohnraum Nettoexplosivstoff-

masse (NEM)

Gebäude ohne Lagerraum 100 kg 
Wohnraum Nettoexplosivstoff-

masse (NEM)

Lagerraum mit mind. 350 kg 
der Feuerwider- Nettoexplosivstoff-
standsklasse F30/T30 masse (NEM)

Außerhalb des ortsbewegliche 350 kg 
Gebäudes Aufbewahrung (z. B. Nettoexplosivstoff-

in Containern) masse (NEM)

Die höchstzulässige Menge kann auf mehrere Räume glei-
cher Art verteilt werden, sie darf jedoch nur einmal in An-
spruch genommen werden. Sind in einem Gebäude mehrere 
Aufbewahrungsräume gleicher Art vorhanden oder mehrere 
Unternehmen tätig, dürfen die genannten Mengen nur über-
schritten werden, wenn die Aufbewahrungsorte in verschie-
denen Brandabschnitten liegen. 

Eine Aufbewahrung größerer Mengen bedarf der Genehmi-
gung der zuständigen Behörde (im Freistaat Sachsen: Lan-
desdirektion Sachsen, Abteilung Arbeitsschutz und Markt-
überwachung).
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